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Amtliche 
Bekanntmachungen

Gemeinde Schlierbach Landkreis Göppingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
Wegen Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers 
wird die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der 
Gemeinde Schlierbach, Hölzerstraße 1, 73278 Schlierbach, 
notwendig.

Die Wahl findet statt am Sonntag, 14. Juni 2026.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat. Entfällt auf keine Person mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei 
Personen statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmen-
zahlen erhalten haben; bei gleichen Stimmenzahlen ent-
scheidet das Los.

Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt am Sonntag, 
28. Juni 2026.

Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen  Stimmen 
erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los.

Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters/Bürger-
meisterin beträgt 8 Jahre.

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und können 
wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger 
zur Feststellung seines Wahlrechts einen gültigen Identitäts-
ausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der Angabe 
seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen.

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen auch 
dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der Bundes republik 
Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wahltag aber 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhalten. Diese Wahlberechtigten werden nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen. Mit dem 
schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung 
zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat 
oder noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzu weisen, 
dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird.

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Haupt wohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahl berechtigt. Wahl-
berechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht 
mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes melde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melde  register eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 

Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unions-
bürger eine Versicherung an Eides statt mit den Er klärungen 
nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) 
beizufügen.

Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen 
 Erklärungen hält das Bürgermeisteramt, Hölzerstraße 1, 
73278 Schlierbach, bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt wer-
den und – ggf. samt der genannten Erklärungen und eides-
stattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis 
zum Sonntag, 24. Mai 2026, beim Bürgermeisteramt, Hölzer-
straße 1, 73278 Schlierbach, eingehen.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
KomWO gilt entsprechend.

Schlierbach, 8. Mai 2026

Bürgermeisteramt
Peter Rapp,
2. stellvertretender Bürgermeister

Rathaus geschlossen
Das Rathaus bleibt am Freitag, 15. Mai 2026, ge schlossen. 

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihr Ver-
ständnis.
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Parkierungskonzept Kirchheimer Straße 
– mehr Struktur für mehr Sicherheit 
Mit der geplanten Eröffnung des neuen Wertstoffhofs im Juni 
am Standort des bisherigen Grüngutsammelplatzes am Orts-
ausgang Schlierbach in Richtung Kirchheim rückt auch die 
Verkehrssituation in der Kirchheimer Straße verstärkt in den 
Fokus. 

Sowohl dem Gemeinderat als auch der Verwaltung ist es seit 
der Standortfestlegung ein wichtiges Anliegen, den Bereich 
vom Musikerheim bis zum Ortsausgang künftig klarer zu 
 ordnen. Aus diesem Grund wurde ein Parkierungskonzept 
erarbeitet, das sich am bereits umgesetzten Modell in der See-
straße orientiert. Künftig soll das Parken nur noch in ausge-
wiesenen Flächen erlaubt sein. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Verkehrsführung insgesamt 
übersichtlicher und sicherer zu gestalten. Insbesondere der 
Anlieferungsverkehr zum Wertstoffhof und Grüngutsammel-
platz soll davon profitieren. Gleichzeitig wird auch für den land-
wirtschaftlichen Verkehr sowie für Busse eine bessere Durch-
fahrt ermöglicht. 

Das ausgearbeitete Konzept befindet sich derzeit zur 
ab schließenden Abstimmung beim zuständigen Straßen-
verkehrsamt. Bereits in der kommenden Woche werden 
jedoch Probemarkierungen auf der Fahrbahn angebracht, die 
die zukünftigen Parkflächen veranschaulichen. Parallel dazu 
wird das vollständige Parkierungskonzept veröffentlicht. 

Die Gemeindeverwaltung bittet in diesem Zusammenhang alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Rück-
meldung, ob die vorgesehenen Parkflächen in der Praxis sinn-
voll und nutzbar sind. 

Nächste Müllabholtermine
Gelber Sack  12. Mai 
Bioabfall   15. Mai 
Hausmüll   21. Mai 
Papiertonne  15. Mai

Maibaumaufstellung mit besonderen Herausforderungen

Am Donnerstag, 30. April 2026, versammelten sich zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger auf dem Rathausplatz in Schlier-
bach, um gemeinsam die traditionelle Maibaumaufstellung 
bei bestem Wetter zu erleben. Die Veranstaltung, organisiert 
von der Freiwilligen Feuerwehr Schlierbach und dem Trachten-
verein Schlierbach e. V., war auch in diesem Jahr wieder ein 
beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Beim Aufrichten des Maibaums kam es diesmal zu 
un erwarteten Herausforderungen. Durch das schnelle und 
professionelle Zusammenwirken von Feuerwehr und Bau-
hof konnten diese jedoch direkt vor Ort bewältigt werden. 
Mit etwas Verzögerung gelang es schließlich, den Maibaum 
sicher zu  stellen – auch wenn er in diesem Jahr rund 1,5 Meter 
 niedriger ausfiel als üblich. 

Für beste Unterhaltung während der Wartezeit sorgte die Line-
Dance-Gruppe des Trachtenvereins. Mitten auf der Kreuzung 
begeisterten sie das Publikum und trugen dazu bei, dass die 
gute Stimmung durchgehend erhalten blieb. 

Nach der erfolgreichen Aufstellung eröffnete Bürgermeister 
Sascha Krötz mit dem traditionellen Fassanstich den ge selligen 
Teil des Abends. In entspannter Atmosphäre verbrachten die 
Gäste noch viele gemeinsame Stunden auf dem Rathausplatz, 
bei Speisen, Getränken und guten Gesprächen.

Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie gut Zusammenhalt 
und Engagement in Schlierbach funktionieren. Ein be sonderer 
Dank gilt allen Beteiligten – insbesondere der Freiwilligen 
Feuer wehr, dem Bauhof und dem Trachtenverein e. V. – 
sowie den LandFrauen Schlierbach e. V. für die aufwändige 
Ge staltung des Maibaumkranzes.
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Bauhof wieder vollständig besetzt:  
Marcel Völlnagel aus Schlierbach startet 
im Bauhof 

Nach fast zwei Jahren Unterbesetzung ist unser Bauhof 
seit  dieser Woche wieder vollständig aufgestellt. Mit  Marcel 
 Völlnagel aus Schlierbach konnte die Position des stell-
vertretenden Bauhofleiters erfolgreich besetzt werden. 

Herr Völlnagel übernimmt künftig wichtige Aufgaben in der 
Koordination und Organisation der Arbeitsabläufe. Gleich zeitig 
wird er aktiv im täglichen Betrieb mitarbeiten und gemein-
sam mit Bauhofleiter Martin Wahl als zentrale Schnittstelle 
 zwischen Verwaltung und Bauhof fungieren. 

Wir heißen Herrn Völlnagel herzlich willkommen und wünschen 
ihm einen erfolgreichen Start sowie eine gute Zusammen-
arbeit! 

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, um unserem 
gesamten Bauhofteam unseren ausdrücklichen Dank auszu-
sprechen. Trotz personeller Engpässe und zusätzlicher Heraus-
forderungen – insbesondere im Rahmen der zahlreichen Ver-
anstaltungen im Jubiläumsjahr – zeigt das Team stets großen 
Einsatz und meistert alle anfallenden Aufgaben zuverlässig. 

Fälligkeit der Grund- und Gewerbe-
steuer 
Am 15. Mai 2026 wird die Grundsteuerrate für das 2. 
 Quartal 2026 zur Zahlung fällig. Ebenfalls fällig wird die 
Gewerbe steuervorauszahlungsrate für das 2. Quartal 
2026. 
Den Steuerpflichtigen wurde dies rechtzeitig durch eine 
entsprechende Fälligkeitsanzeige mitgeteilt. 
Die Zahlung der fälligen Beträge sollte – wenn der 
Gemeinde verwaltung kein SEPA-Lastschriftmandat vor-
liegt – termingerecht erfolgen, da sonst Mahngebühren 
und Säumnis zuschläge berechnet werden müssen.
Als Zeitpunkt der Zahlung gilt der Tag, an dem der Betrag 
bei der Gemeindekasse eingeht.

Spielplatz am Schul- und Sportgelände:  
Öffnungszeiten an Schultagen angepasst 

Der Spielplatz am Schul- und Sportgelände ist ein wichtiger Ort 
für unsere Schülerinnen und Schüler, wird aber ebenso gerne 
von Familien für gemeinsame Ausflüge genutzt. 

Um einen reibungslosen Ablauf während der Mittagsbetreuung 
zu gewährleisten, gelten an Schultagen ab sofort angepasste 
Öffnungszeiten: 

Der Spielplatz ist an Schultagen erst ab 16 Uhr geöffnet!

Da in der Mittagsbetreuung andere Regeln gelten als beim 
freien Spielen und die Aufsichtspersonen bereits eine große 
Anzahl an Kindern betreuen, sorgt diese Regelung für mehr 
Übersicht und Sicherheit im Schulalltag. 

Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis 
und Beachtung der neuen Öffnungszeiten. 

Hinweis: Freilaufender Hund im 
Bereich Schulgelände und Ahornweg 
Es wurde nun mehrfach von verschiedenen Personen ein 
freilaufender Hund im Bereich des Schulgeländes sowie im 
Ahornweg beobachtet. Der Hund trägt ein Halsband und 
scheint somit nicht herrenlos zu sein. 
Wir bitten die Hundehalterin bzw. den Hundehalter ein-
dringlich, darauf zu achten, dass der Hund nicht unbeauf-
sichtigt unterwegs ist und nicht frei herumlaufen kann – im 
Orts gebiet gilt Leinenpflicht. Insbesondere im Umfeld der 
Schule ist be sondere Rücksichtnahme erforderlich. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Bitte beachten Sie den geänderten   
Redaktionsschluss wegen des Feiertags! 

Dienstag, 12. Mai, 11 Uhr
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Azubi-Messe 2026 
Auch in diesem Jahr sind wir wieder bei der Azubi-Messe dabei! 

Mittwoch, 8. Juli 2026, 14 bis 17 Uhr
BIZ der Agentur für Arbeit Göppingen

Die Gemeinde Schlierbach ist ebenfalls vor Ort und stellt 
gemeinsam ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten vor. 

Im Mittelpunkt stehen Berufe aus dem sozialen Bereich 
sowie aus der Verwaltung – vom Erzieher (PIA) über das 
Anerkennungs jahr, die Ausbildung zur/zum Verwaltungs-
fachangestellten bis hin zum Vertiefungspraktikum im 
Rahmen eines Public Management Studiums.

Hier hat sich in Schlierbach in den letzten Jahren viel entwickelt 
– diese Vielfalt möchten wir gemeinsam zeigen und vorstellen.

Vor Ort hat man die Möglichkeit, direkt mit Ausbildungs-
betrieben ins Gespräch zu kommen, Bewerbungsunterlagen 
persönlich abzugeben und sich vorzustellen. Außerdem erhält 
man professionelles Feedback zu seinen mitgebrachten Unter-
lagen, um die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu ver-
bessern. 

Wichtige Rufnummern
Polizei Notruf  110 
Rettungsdienst/Notarzt  112 
DRK Krankentransport  19222
Störungsmeldung Gas/Wasser
EVF Göppingen  0800 6101-767
Störungsmeldung Strom
EnBW  0800 3629477
Giftnotrufzentrale
Universitätskinderklinik Freiburg  0761 19240
Polizeiposten Ebersbach  07163 10030
Polizeirevier Uhingen  07161 93810 

Das Forstrevier informiert
Ansprechpartner: Revierförster Reich
Telefon 07161 9873378

Bunte Wälder, stabile Zukunft – 
die Rolle der Baumartenvielfalt im Privatwald 
Wir haben was gegen … Monokulturen 
Junge Bäume streben nach Licht – dabei wachsen einige 
schneller, andere langsamer. Während manche Baumarten 
in jungen Jahren auch Beschattung durch andere Bäume gut 
vertragen, gilt das nicht für alle. Lichtbedürftige Arten können 
dadurch absterben, gemischte Bestände verlieren ihre Vielfalt 
und entwickeln sich langfristig zu Monokulturen. 
Warum gerade Mischwälder aus unterschiedlichsten Baum-
arten als besonders zukunftsfähig gelten und wie eine  solche 
Mischung auch im eigenen Wald gefördert werden kann, erklärt 
Revierleiter Simon Zoller. 
Diese Fortbildung richtet sich an alle Waldbesitzenden, die 
bereits heute im eigenen Wald die entscheidenden Weichen 
für eine zukunftsfähige künftige Waldgeneration stellen wollen. 
Für wen? Waldbesitzer.
Treffpunkt: Parkplatz Raubeckhof
Raubeckstraße 55, 73105 Dürnau 
Wann? Freitag, 15. Mai 2026, 14 bis 16 Uhr. 
Kosten: kostenfrei. 
Details und Anmeldung unter www.lkgp.de/termine-forstamt 
oder unter 07161 202-2401.

Landratsamt Göppingen

Neue Rufnummern des Amts für Vermessung 
und Flurneuordnung ab dem 7. Mai 2026 
Die Rufnummern des Amts für Vermessung und Flurneu-
ordnung werden sich zum 7. Mai 2026 ändern. 
Für Auskünfte oder Auszüge aus dem Liegenschaftskataster 
wählen Sie ab dem 7. Mai 2026 bitte die Nummer 07161 202-
2330. Für alle anderen Angelegenheiten wählen Sie die 07161 
202-2301.
Weitere Telefonnummern sind auf der Homepage des Amts 
für Vermessung und Flurneuordnung des Landratsamts 
 Göppingen ersichtlich (https://www.landkreis-goeppingen.de/
landratsamt/aemter/vermessung-und-flurneuordnung).
Das Amt für Vermessung und Flurneuordnung wird weiterhin in 
den Räumlichkeiten in Geislingen bleiben. 

Information zu den öffentlichen Bekanntmachungen 
Inkrafttreten der Neufassung der Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
des Landkreises Göppingen zum 1. Mai 2026 
Bitte beachten Sie die neue Form der öffentlichen Bekannt-
machungen des Landkreises Göppingen ab dem 1. Mai 2026. 
Zum 1. Mai 2026 ist die Neufassung der Satzung über die 
Form der öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises 
Göppingen in Kraft getreten. 
Gemäß § 1 Abs. 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen 
des Landkreises Göppingen, sofern sondergesetzliche 
Be stimmungen dem nicht entgegenstehen, durch Bereit-
stellung auf der Internetseite des Landkreises in der Rubrik 
„Öffentliche Bekanntmachungen“ (https://www.landkreis-
goeppingen.de/aktuelles/oeffentliche-bekanntmachungen). 
Gemäß § 1 Abs. 2 können öffentliche Bekanntmachungen 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Landratsamts 
Göppingen in der Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen, bei der 
Information im Eingangsbereich kostenlos eingesehen werden 
und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. 
Ausdrucke der öffentlichen Bekanntmachung können unter 
Angabe der Bezugsadresse gegen Kostenerstattung zuge-
sendet werden. 
Die Bekanntgabe der Tagesordnungen von öffentlichen 
 Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse finden Sie 
künftig auf der Startseite unserer Homepage unter „Aktuelle 
Meldungen“. In dieser Terminankündigung finden Sie den 
Link zur öffentlichen Tagesordnung der jeweiligen Sitzung in 
unserem Bürgerinfoportal. 

Jugendangebote

Graffiti-Angebot im Jugendraum 
Am Montag, 4. Mai 2026, wurde es im Jugendraum bunt und 
kreativ: Beim  Graffiti-Angebot hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und ihren Namen auf 
der Namenswand zu verewigen. 
 Etwa 1,5 Stunden lang  experimentierten rund zehn Jugend-
liche mit ver schiedenen Farben und Sprühtechniken. Mit viel 
Freude und Kreativität ge staltete jede und jeder seine eigene 
Leinwand – so entstanden ganz persönliche und ausdrucks-
starke Kunstwerke. 
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Einige der Ergebnisse sind hier zu sehen: 

Schulnachrichten

Grundschule Schlierbach

In der vergangenen Woche verwandelten sich die Klassen-
zimmer der 2a und 2b für zwei Tage in ein kreatives Kunst-
atelier. Besonders erfreulich war, dass wir mit Frau Elke Widen-
mann eine erfahrene Mosaikkünstlerin für dieses Projekt 
gewinnen konnten. 
Mit viel Geduld und kreativen Ideen führte sie die Kinder in die 
Kunst des Mosaiklegens ein. Schritt für Schritt zeigte sie, wie 
aus Keramikfliesen und mitgebrachten Materialien wie Perlen, 
Knöpfen und Muscheln individuelle Mosaikspiegel entstehen. 
Zunächst wurden die einzelnen Mosaiksteine auf einem Papier 
arrangiert und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen-
gefügt, bevor sie rund um den Spiegel auf einer Holzplatte 
übertragen und befestigt wurden. Am zweiten Tag erhielten die 
Werke durch das Verfugen ihren letzten Schliff. 
Die fertigen Kunstwerke konnten sich sehen lassen: Jeder 
Mosaikspiegel war ein kleines Meisterwerk. Entsprechend 
groß war die Freude und der Stolz der Kinder. Sie konnten es 
kaum erwarten ihre Werke mit nach Hause zu nehmen, um sie 
ihren Familien zu präsentieren. 

Ein herzlicher Dank gilt Frau Widenmann für ihre engagierte 
Unterstützung, ihre Geduld und die inspirierenden Ideen. Wir 
würden uns sehr freuen, sie auch in Zukunft wieder an unserer 
Schule begrüßen zu dürfen. 
Ebenso danken wir Herrn Kajtazovic, der großzügig  Fliesen 
und weiteres Material zur Verfügung gestellt hat. Unser Dank 
gilt außerdem allen helfenden Händen, insbesondere Frau 
 Schlatter, die kurzfristig eingesprungen ist. Nicht zuletzt 
bedanken wir uns beim Förderverein, dessen finanzielle Unter-
stützung dieses Projekt erst möglich gemacht hat. 
Die Kinder und Klassenlehrerinnen der Klassen 2a und 2b 

Musikschule
Ebersbach/Schlierbach e. V.
Fritz-Kauffmann-Straße 4, 73061 Ebersbach
Telefon 07163 532932, Fax 07163 533138
Info@musikschule-ebersbach.de
www.musikschule-ebersbach.de
Bürozeiten:  Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr 

Dienstag 14 bis 16 Uhr

Musikzwerge für 3- bis 4-Jährige 
Gymnastikraum der Dorfwiesenhalle 
dienstags, 14.45 bis 15.30 Uhr 
Dozentin: Rebekka Grandl 
monatliches Entgelt: 27 Euro 
Anmeldung für eine unverbindliche Schnupperstunde per 
E-Mail an info@musikschule-ebersbach.de erbeten. 

Musikzwerge – „Little Beats“
Bewegung ist das Tor zum Lernen – und mit Musik ist es noch-
mal so schön! Die Kinder werden in ihrer sprachlichen und 
motorischen Entwicklung gefördert, durch rhythmische und 
sprachliche Echospiele, Trommeln, Body Percussion, Orff-
Instrumente etc.
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Schnuppergutscheine 
Ihr Kind kann sich zwischen zwei Instrumenten noch nicht ent-
scheiden?
Wollen Sie selbst Ihre instrumentalen Kenntnisse auffrischen?
Suchen Sie ein passendes und überraschendes Geschenk? 
Unsere Musikschule bietet Unterrichtsgutscheine für alle 
Instrumente an:
• 5 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten: 140 Euro
• 5 Unterrichtseinheiten à 30 Minuten:  96 Euro 
Die Terminvereinbarung erfolgt in Absprache mit der jeweiligen 
Lehrkraft. 
Wir geben gerne Auskunft: 
info@musikschule-ebersbach.de oder 07163 532932 

Fundsachen

• drei Schlüssel (See)
• Männerjacke (Spielplatz am See)

Eigentumsansprüche können auf dem Fundamt, Zimmer 1, im 
Rathaus geltend gemacht werden. 

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Schlierbach
Verantwortlich für die Berichte der Gemeinde
und die amtlichen Bekanntmachungen:
Bürgermeister Sascha Krötz oder sein Stellvertreter im Amt
Telefon 07021 97006-0, Fax 97006-30
E-Mail: gemeinde@schlierbach.de
Verantwortlich für den übrigen Inhalt sowie Verlag,
Anzeigenannahme, Herstellung und Vertrieb:
GO Verlag GmbH & Co. KG
Alleenstraße 158, 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 9750-0, Fax 9750-33
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde erscheint einmal wöchent lich 
freitags. Sämtliche Textbeiträge müssen beim Bürger meisteramt 
aufgegeben werden.
Redaktionsschluss mittwochs, 11 Uhr. Änderungen des 
Erscheinungs tages und des Redaktionsschlusses wegen Feier-
tagen vorbehalten. Anzeigen können auch direkt beim Verlag auf-
gegeben werden.
Bezugspreise: Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung
beträgt 4,00 € pro Monat, bei Postzustellung 12,50 € (inkl. 
Porto anteil 8,50 €) pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro 
 Exemplar beträgt 1,15 €. Alle Bezugspreise enthalten 7 % Mehr-
wertsteuer. Die Bezugsgebühren werden jährlich abgebucht. Die 
Bezahlung auf Rechnung ist nicht möglich.
Vertrieb: Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeld berechnung oder 
bei Problemen mit der Zustellung  wenden Sie sich bitte direkt an 
den Vertrieb. Sie erreichen ihn  telefonisch unter 07021 9750-37  
oder -38, per Fax unter 9750-495 oder per E-Mail:  vertrieb@ 
teckbote.de
Abbestellungen sind jeweils schriftlich mit einer Frist von  einer 
Woche zum Monatsende möglich.

Sonstige 
Bekanntmachungen

Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst 
In der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) 
in der Klinik am Eichert in Göppingen, Eichertstraße 3, werden 
Patienten außerhalb der regulären Sprechzeiten ambulant 
behandelt. Geöffnet hat die Notfallpraxis an Samstagen, Sonn-
tagen und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Patienten können ohne 
telefonische Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen. 
Achtung: Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) und für 
 medizinisch notwenige Hausbesuche des Bereitschafts-
dienstes: kostenfreie Rufnummer 116117

Allgemeine Notfallpraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 bis 20 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 8 bis 20 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten wird um Kontaktaufnahme mit 
der Kinderklinik des Klinikums am Eichert gebeten (zentrale 
Rufnummer 07161 64-0) 

HNO-Bereitschaftsdienst 
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik Tübingen 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr 
Zentrale Rufnummer: 01806 070711 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Auskunft unter Telefon 0761 12012000.

Apothekendienst 
Samstag, 9. Mai 2026 
Axel’s Markt-Apotheke
Marktstraße 25, 73033 Göppingen
Telefon 07161 961250 

Sonntag, 10. Mai 2026 
Apotheke Jesingen
Kirchheimer Straße 21, 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 59251 

Öffnungszeiten jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr am Folgetag.
Für die Richtigkeit der Notfalldienste können wir keine Gewähr 
übernehmen!

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe  

durch den Arzt oder Rettungsdienst sein!
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Diakoniestation des 
Krankenpflegevereins 
Schlierbach e. V.

Hauptstraße 16 – wir pflegen – versorgen – helfen 
Rufen Sie uns an, damit es weitergeht! 
Häusliche Kranken und Altenpflege 
Beratungsbesuche für die Pflegeversicherung 
Krankenpflegestation, Telefon 44243
(Sprechen Sie gerne auch auf den Anrufbeantworter – 
wir rufen Sie zurück!), Fax 488855 
Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich doch! 
Sprechzeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 12 Uhr 
In dringenden pflegerischen Notfällen können unsere  Patienten 
uns jederzeit unter der bekannten Notrufnummer erreichen.
Zu Beratungsbesuchen für die Pflegeversicherung kommen wir 
gerne bei Ihnen vorbei.

Wochenenddienst am 9. und 10. Mai 2026 
Schwester Susanne, Schwester Verena, Schwester Ute

Hauswirtschaftliche Versorgung 
Nachbarschaftshilfe und Familienpflege 
Einsatzleiterin Monika Rehm, 
Telefon 4829650, Fax 488855 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
Wir vermitteln auch Essen auf Rädern. 


